
1. Satzung zur Änderung zur Hauptsatzung 

der Gemeinde Am Mellensee vom 20.04.2021 

 

Auf der Grundlage der §§ 4 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung des Landes 

Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286) zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 38] S.2) hat 

die Gemeindevertretung Am Mellensee am ………………. nachfolgende 1. Satzung zur 

Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Am Mellensee beschlossen:  

 

 

Artikel 1 

Änderung der Hauptsatzung 

 

Die Hauptsatzung der Gemeinde Am Mellensee vom 20. April 2021 wird wie folgt geändert: 

 

 

1.  § 5  Kinder- und Jugendbeauftrage wird neu gefasst: 

 

(1) Die Gemeinde richtet zur besonderen Vertretung der Interessen der Kinder und 

Jugendlichen in der Gemeinde das Gremium „Die Kinder- und Jugendbeauftragten 

der Gemeinde Am Mellensee“ ein.  

(2) Dem Gremium „Die Kinder- und Jugendbeauftragten der Gemeinde Am Mellensee“ 

gehören bis zu 3 Einwohner*innen der Gemeinde an. Sie sollten das 18. Lebensjahr 

vollendet haben und sind ehrenamtlich tätig. Rechtliche Regelungen der Kinder- 

und Jugendarbeit sind zu beachten. 

(3) Die Mitglieder werden von der Gemeindevertretung nach § 41 BbgKVerf für die 

Dauer der Wahlperiode der kommunalen Vertreterkörperschaften im Land 

Brandenburg durch Abstimmung benannt. Dabei sollen die Vorschläge der Kinder 

und Jugendlichen besonders berücksichtigt werden. Die Vorschläge sind an die/den 

Vorsitzende*n der Gemeindevertretung zu richten. Näheres regelt die 

Einwohner*innenbeteiligungssatzung. 

(4) Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte eine/n Sprecher*in und für den Fall der 

Verhinderung eine/n stellvertretende/n Sprecher*in, diese/r vertritt das Gremium 

gegenüber den Organen der Gemeinde.  

(5) Den Kinder- und Jugendbeauftragten ist in Vorbereitung von Maßnahmen und 

Beschlüssen, die Auswirkungen auf ihren Aufgabenbereich haben bzw. für die sie 

diese erkennen, Gelegenheit zu geben, Stellung zu nehmen. Die Stellungnahme ist 

dem Vorgang beizufügen und bei der Entscheidungsfindung vorzulegen. 

Sind sie anderer Meinung als der Hauptverwaltungsbeamte, haben sie das Recht, 

sich als Gremium an die Gemeindevertretung oder deren Ausschüsse zu wenden. 

Sie nehmen das Recht wahr, indem sie sich an die/den Vorsitzende*n der 

Gemeindevertretung oder des Ausschusses wenden und den abweichenden 

Standpunkt schriftlich darlegen. Die/Der Vorsitzende unterrichtet die Gemeinde-

vertretung oder den Ausschuss hierüber in geeigneter Weise und kann der/m 

Sprecher*in Gelegenheit geben, den abweichenden Standpunkt in einer der 

nächsten Sitzungen persönlich vorzutragen. 

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_19_2007.pdf
https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_23_2018.pdf


2. § 6  Seniorenbeirat wird wie folgt geändert: 
 

 

(1)  Absatz 2, Satz 1 wird durch folgenden Satz ersetzt: 

„Dem Beirat gehören bis zu 13 Mitgliedern aus allen Ortsteilen an.“ 

 

(2) In Absatz 2, Satz 2 werden folgende Wörter gestrichen: 

„oder dauerhaft erwerbsunfähig geworden sind.“ 

 

(3) Absatz 4 wird vollständig gestrichen. 

 

 

 

Artikel 2 

In-Kraft-Treten 

 

(1) Die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 

Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

Am Mellensee, 20.10.2021 

 

 

U. Gast 

Zweite stellvertretende Bürgermeisterin 

  



Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Am Mellensee 
wird hiermit bekannt gemacht. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) die Satzung ist nicht ordentlich öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss der Gemeindevertretung vorher beanstandet, 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
    die verletzte Vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel betrifft. 

 

Am Mellensee, 29.10.2021 

 

 

 
U. Gast 

Zweite stellvertretende Bürgermeisterin 

 


